
 

 

 

Notwendige Informationen zum Aufenthalt in Japan 
 

 N Verkehr 
  

  
N Verkehr (kôtsû)

 

1 Führerschein (unten menkyo) 

1-4 Erwerb des Führerscheins in Japan 

(1) Voraussetzungen für den Führerscheinerwerb in Japan 
Unabhängig von Staatszugehörigkeit muss jeder die im Folgenden beschriebenen Tests und Prüfungen 

absolvieren. Zu beachten: In manchen Fällen ist es möglich, die Theorieprüfung auch in Englisch oder anderen 

Sprachen zu absolvieren. Bitte erkundigen Sie sich. 

zu absolvierende Tests und Prüfungen 

Eignungstest (tekisei kensa) Untersuchung der Sehfähigkeit usw. 

Theorieprüfung (gakka shiken) 
Überprüfung der Kenntnisse der Straßenverkehrsordnung (grundlegende 

Japanischkenntnisse für den Test erforderlich) 

Praktische Prüfung (gijutsu shiken) 
Überprüfung der Fahrfähigkeiten (Fahrprüfer gibt Anweisungen auf 

Japanisch) 

(2) Besuch einer Fahrschule 
Zum Erwerb eines Führerscheins besucht man in Japan im Normalfall eine Fahrschule (jidôsha kyôshûsho), wo 

man Praxis und Theorie der KFZ-Führung lernt. Die Kosten für einen Führerschein für normale Kraftfahrzeuge 

betragen um die 300 Tausend Yen. Die Dauer der Ausbildung ist von Fall zu Fall unterschiedlich, die einzelnen 

Fahrschulen geben hierfür nähere Auskünfte. Es gibt bestimmte Fahrschulen, bei denen die praktische Prüfung 

nicht notwendig ist. Hier bekommen Sie Ihren Führerschein nach Absolvierung einer Theorieprüfung und des 

Eignungstests beim Ausschuss für öffentliche Sicherheit. Fahrstunden und Prüfungen an allen Fahrschulen 

finden in japanischer Sprache statt. 

http://www.clair.or.jp/tagengorev/de/n/index.html�

